
Oberbachern – Ottenhofen

Beispielrechnungen
Entschädigungen  
konkret



Landwirt A – Selbstbewirtschafter mit zwei Masten auf gutem Ackerboden

Beispielrechnungen

Landwirt A bewirtschaftet seinen Acker selbst. Auf seinem 

Acker sollen zwei Maste errichtet werden. Hierbei entsteht ein 

1,5 Hektar großer Schutzstreifen. Sein Grundstück hat einen 

Verkehrswert von 25,83 Euro pro Quadratmeter, TenneT setzt 

einen pauschalierten Verkehrswert von 25,90 Euro pro Quad-

ratmeter an.  

Aufgrund des hohen Verkehrswertes seines Grundstückes  

erhält Landwirt A nach neuer Rechtslage den maximal

möglichen Beschleunigungszuschlag von 2 Euro pro Quad-

ratmeter.

Basisdaten

Überspannte Fläche 15.000 m²

Abschnittsmeter 450 m

Mastkantenlänge 11 x 11 m

Rohertrag 2.200 €/ha

pauschalierter VKW 25,90 €/m²

tatsächlicher VKW 25,83 €/m²

Entschädigt wird
Alte  

Entschädigungs- 
praxis

Betrag NABEG 2.0 Betrag

Prognose behörd-
liche Festsetzung 

gemäß tatsächlichem 
VKW

Betrag

Dienstbarkeitsentschädigung  
(Zuwegung, Schutzstreifen) 20 %  77.700,00 € 25 %  97.125,00 € 

bis zu 25 %
(tatsächlicher VKW)

 96.862,50€ 
(bei 25%) 

 Beschleunigungszuschlag  
0,50 €/m²
in Bayern

7.500,00 €

75 % der  
Dienstbarkeits- 
entschädigung, 

max. 2 €/m²

 30.000,00 €  fällt weg  — € 

Entschädigung Maststandorte  
(abhängig von Mastkantenlänge und  
Rohertrag)

11.404,00 €  11.404,00 €  11.404,00 € 

Temp. Inanspruchnahme 50 € – 1.000 €                                 
(gestaffelt in Abhängigkeit zur Fläche)  1.000,00 €  1.000,00 €  1.000,00 € 

Aufwandspauschale Eigentümer  
(Vertragsunterzeichnung, Notargang)

200 €  
je Eigentümer  200,00 € 

200 € je  
Eigentümer,  
max. 500 €  

bei mehreren

 500,00 €  
bei Selbst- 

bewirtschaftung 
 fällt weg  — € 

Aufwandspauschale Bewirtschafter  
(Prämienanpassung, Flurschadensregulierung)  200,00 € 

 für Prämienanpassung  
pauschal 250,00 €

 fällt weg  — €  

Gesamt 98.004,00 € 140.279,00 € 109.266,50 € 

Die Entschädigungszahlung für den Mast bleibt auch nach der 

Gesetzesnovelle gleich. Jedoch erhöht sich die Entschädigung 

für die Überspannung auf 25 Prozent des Verkehrswertes.  

Dadurch erhält Landwirt A rund 19.169 Euro mehr Entschädigung 

durch die Rechtsnovelle. Da Landwirt A seinen Acker selbst  

bewirtschaftet, erhält er darüber hinaus auch selbst die entspre-

chende Aufwandspauschale zur Prämienanpassung und  

Flurschadenregulierung. Bei einer behördlichen Festsetzung  

hingegen würde der reelle Verkehrswert angesetzt und der  

Beschleunigungszuschlag entfiele komplett, sodass Landwirt A 

weniger Entschädigung erhalten würde gemäß einer Verein-

barung noch vor der Rechtsnovelle. 

Was sich durch die Anpassung der Entschädigungspraxis ändert, lässt sich am besten anhand von Beispielen verdeutlichen. 

Die folgenden Rechnungen beruhen auf typischen Annahmen. So geben die verschiedene Fallbeispiele präzise darüber  

Auskunft, unter welchen Voraussetzungen künftig welche Entschädigungen gezahlt werden.

Beispielrechnungen
Entschädigung konkret
Was sich durch die Anpassung der Entschädigungspraxis ändert, lässt sich am besten anhand von 

Beispielen verdeutlichen. Die folgenden Rechnungen beruhen auf typischen Annahmen. So geben 

die verschiedene Fallbeispiele präzise darüber Auskunft, unter welchen Voraussetzungen künftig 

welche Entschädigungen gezahlt werden.

Für alle Fallbeispiele wurden für die bessere Vergleichbarkeit einheitliche Aus-

gangsgrößen gewählt, beispielsweise die in Anspruch genommene Fläche von 

jeweils 1, 5 Hektar, die Mastkantenlänge von 11 mal 11 Metern, bei einer Mast-

höhe von 60 Metern oder die Roherträge in Höhe von 1.800 Euro pro Hektar. 

Die Entschädigung von möglichen Flurschäden ist in den Beispielen nicht ent-

halten, sondern würde, wenn nötig, jeweils separat erfolgen.

Conneforde – Cloppenburg – Merzen 

Landwirt A – Selbstbewirtschafter mit zwei Masten auf gutem Ackerboden

Landwirt A bewirtschaftet seinen Acker selbst. Auf seinem 

Acker sollen zwei Maste errichtet werden. Hierbei entsteht 

ein 1,5 Hektar großer Schutzstreifen. Sein Grundstück hat 

einen Verkehrswert von 6 Euro pro Quadratmeter, TenneT 

setzt einen pauschalierten Verkehrswert von 7,50 Euro 

pro Quadratmeter an.

Basisdaten

Überspannte Fläche 15.000 m²

Abschnittsmeter 450 m

Mastkantenlänge 11 x 11 m

Rohertrag 1.800 €/ha

pauschalierter VKW 7,5 €/m²

tatsächlicher VKW 6,0 €/m²

Entschädigt wird Alte Entschädi-
gungspraxis Betrag NABEG 2.0 Betrag

Prognose 
behördliche 
Festsetzung 

gemäß 
tatsächlichem VKW

Betrag

Dienstbarkeitsentschädigung 
(Zuwegung, Schutzstreifen)

20 %  22.500,00 € 25 %  28.125,00 € 
20 %

(tatsächlicher VKW)
 18.000,00 € 

 Beschleunigungszuschlag  0,30 €/m²  4.500,00 € 
75 % der 

Dienstbarkeits-
entschädigung

 21.093,75 €  fällt weg  — € 

Entschädigung Maststandorte 
(abhängig  von Mastkantenlänge und Rohertrag)

 20.456,00 €  20.456,00 €  20.456,00 € 

Temp. Inanspruchnahme 50 € – 1000 €                                 
(gestaffelt in Abhängigkeit zur Fläche)

 1.000,00 €  1.000,00 €  1.000,00 € 

Aufwandspauschale Eigentümer 
(Vertragsunterzeichnung, Notargang)

200 € 
je Eigentümer

 200,00 € 
200 € je Eigentümer, 

max. 400 € 
bei mehreren

 200,00 €  fällt weg  — € 

Aufwandspauschale Bewirtschafter 
(Prämienanpassung, Flurschadensregulierung)

 200,00 €  150,00 €  fällt weg  — €  

Gesamt  48.856,00 €  71.024,75 €  39.456,00 € 



Entschädigt wird
Alte  

Entschädigungs- 
praxis

Betrag NABEG 2.0 Betrag

Prognose behörd-
liche Festsetzung 

gemäß tatsächlichem 
VKW

Betrag

Dienstbarkeitsentschädigung  
(Zuwegung, Schutzstreifen) 20 %  77.700,00 € 25 %  97.125,00 € 

bis zu 25 %
(tatsächlicher VKW)

 96.862,50€ 

 Beschleunigungszuschlag  
0,50 €/m²
in Bayern

7.500,00 €

75 % der  
Dienstbarkeits- 
entschädigung, 

max. 2 €/m²

 30.000,00 €  fällt weg  — € 

Entschädigung Maststandorte  
(abhängig von Mastkantenlänge und  
Rohertrag)

11.404,00 €  11.404,00 €  11.404,00 € 

Temp. Inanspruchnahme 50 € – 1.000 €                                 
(gestaffelt in Abhängigkeit zur Fläche)  1.000,00 €  1.000,00 €  1.000,00 € 

Aufwandspauschale Eigentümer  
(Vertragsunterzeichnung, Notargang)

200 €  
je Eigentümer  200,00 € 

200 € je  
Eigentümer,  
max. 500 €  

bei mehreren

 450,00 €  fällt weg  — € 

Aufwandspauschale Bewirtschafter  
(Prämienanpassung, Flurschadensregulierung)  200,00 €  250,00 €  fällt weg  — €  

Gesamt 98.004,00 € 140.229,00 € 109.266,50 € 

Landwirt B – Ein Mast, ein Pächter, sehr guter Ackerboden

Auf dem Grundstück von Landwirt B soll ein Mast stehen.  

Hinzu kommt die Überspannung durch die Freileitung. Auch 

hier wird ein Schutzstreifen von 1,5 Hektar angenommen.  

Aufgrund des hohen Verkehrswertes seines Grundstückes er-

hält Landwirt B nach neuer Rechtslage den maximal mögli-

chen Beschleunigungszuschlag von 2 Euro pro Quadratmeter.  

Hierdurch erhöht sich die Gesamtentschädigung deutlich. Da 

Landwirt B seinen Acker verpachtet hat, erhält der Pächter  

die Aufwandspauschale zur Prämienanpassung und Flurscha-

densregulierung – nicht der Eigentümer selbst. Zusätzlich  

erhält der Pächter 50 Euro für die Abgabe seiner Zustimmung.

Im Falle einer behördlichen Festsetzung der Entschädigung 

würde der tatsächliche Verkehrswert angesetzt. Für die 

Dienstbarkeitsentschädigung würde Landwirt B weiterhin eine  

Entschädigung erhalten. Allerdings kann diese auch unter 

dem Höchstsatz von 25 Prozent liegen, der den Berechnungen 

in obiger Tabelle zugrunde liegt. Dieser Umstand und der 

Wegfall des Beschleunigungszuschlages würden dazu führen, 

dass die Entschädigung nach behördlicher Festsetzung  

für Landwirt B um circa 30.000 Euro geringer ausfiele als im 

Szenario NABEG 2.0.

Für alle Fallbeispiele wurden für die bessere Vergleichbarkeit einheitliche Ausgangsgrößen gewählt, beispielsweise 

die in Anspruch genommene Fläche von jeweils 1,5 Hektar, die Mastkantenlänge von 11 mal 11 Metern, bei einer 

Masthöhe von 70 Metern oder die Roherträge in Höhe von 2.200 Euro pro Hektar. Die Entschädigung von möglichen 

Flurschäden ist in den Beispielen nicht enthalten, sondern würde, wenn nötig, jeweils separat erfolgen.

Die Entschädigungszahlung für den Mast bleibt auch 

nach der Gesetzesnovelle gleich. Jedoch erhöht sich die 

Entschädigung für die Überspannung auf 25 Prozent des 

Verkehrswertes. Ebenfalls erhöht sich der Beschleuni-

gungszuschlag signifikant auf 1,41 Euro pro Quadratme-

ter. Dadurch erhält Landwirt A rund 22.000 Euro mehr 

Entschädigung durch die Rechtsnovelle. Da Landwirt A 

seinen Acker selbst bewirtschaftet, erhält er darüber hin-

aus auch selbst die entsprechende Aufwandspauschale 

zur Prämienanpassung und Flurschadenregulierung.  Bei 

einer behördlichen Festsetzung hingegen würde der reel-

le Verkehrswert angesetzt und der Beschleunigungszu-

schlag entfiele komplett, sodass Landwirt A weniger 

Entschädigung erhalten würde gemäß einer Vereinbarung 

noch vor der Rechtsnovelle.

2 Euro pro Quadratmeter. Hierdurch erhöht sich die 

Gesamtentschädigung deutlich. Da Landwirt B seinen 

Acker verpachtet hat, erhält der Pächter die Aufwand-

spauschale zur Prämienanpassung und Flurschadensre-

gulierung – nicht der Eigentümer selbst. Zusätzlich erhält 

der Pächter 50 Euro für die Abgabe seiner Zustimmung.

Landwirt B – Ein Mast, ein Pächter, sehr guter Ackerboden

Auf dem Grundstück von Landwirt B soll ein Mast stehen. 

Hinzu kommt die Überspannung durch die Freileitung. 

Auch hier wird ein Schutzstreifen von 1,5 Hektar ange-

nommen. Aufgrund des hohen Verkehrswertes seines 

Grundstückes erhält Landwirt B nach neuer Rechtslage 

den maximal möglichen Beschleunigungszuschlag von 

Basisdaten

Überspannte Fläche 15.000 m²

Abschnittsmeter 450 m

Mastkantenlänge 11 x 11 m

Rohertrag 1.800 €/ha

pauschalierter VKW 13,0 €/m²

tatsächlicher VKW 12,0 €/m²

Entschädigt wird Alte Entschädi-
gungspraxis Betrag NABEG 2.0 Betrag

Prognose 
behördliche 
Festsetzung 

gemäß 
tatsächlichem VKW

Betrag

Dienstbarkeitsentschädigung 
(Zuwegung, Schutzstreifen)

20 %  39.000,00 € 25 %  48.750,00 € 
20 %

(tatsächlicher VKW)
 18.000,00 € 

 Beschleunigungszuschlag  0,30 €/m²  4.500,00 € 

75 % der 
Dienstbarkeits-
entschädigung
(hier: 2,00 €/m)

 30.000,00 €  fällt weg  — € 

Entschädigung Maststandorte 
(abhängig  von Mastkantenlänge und Rohertrag)

 10.228,00 €  10.228,00 €  10.228,00 € 

Temp. Inanspruchnahme 50 € – 1000 €                                 
(gestaffelt in Abhängigkeit zur Fläche)

 1.000,00 €  1.000,00 €  1.000,00 € 

Aufwandspauschale Eigentümer 
(Vertragsunterzeichnung, Notargang)

200 € 
je Eigentümer

 200,00 € 
200 € je Eigentümer, 

max. 400 € 
bei mehreren

 200,00 €  fällt weg  — € 

Aufwandspauschale Bewirtschafter 
(Prämienanpassung, Flurschadensregulierung)

 200,00 €  200,00 €  fällt weg  — €  

Gesamt  55.128,00 €  90.378,00 €  47.228,00 € 

Basisdaten

Überspannte Fläche 15.000 m²

Abschnittsmeter 450 m

Mastkantenlänge 11 x 11 m

Rohertrag 2.200 €/ha

pauschalierter VKW 25,90 €/m²

tatsächlicher VKW 25,83 €/m²
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E info@tennet.eu 

Twitter @TenneT_DE 
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TenneT TSO GmbH 
Bernecker Straße 70 
95448 Bayreuth 
Deutschland

Nichts aus dieser Ausgabe darf ohne ausdrückliche Zustimmung  
von TenneT TSO GmbH vervielfältigt oder auf irgendeine andere  
Weise veröffentlicht werden. Aus dem Inhalt des vorliegenden  
Dokuments können keine Rechte abgeleitet werden.

Kontakt 
 

  Sollten Sie weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen jederzeit telefonisch oder  

per E-Mail zur verfügung. 

Projektwebsite

Catherin Krukenmeyer

Referentin für Bürgerbeteiligung

T +49 (0) 921 50740-4213

E catherin.krukenmeyer@tennet.eu

Die Beispielrechnungen zeigen einerseits, dass mit dem NABEG 2.0 höhere Entschädi-

gungen gezahlt werden: Jeder der Landwirte aus unseren Fallbeispielen erhält nach der 

Gesetzesänderung höhere Entschädigungssummen als vorher. 

Andererseits wird deutlich, dass die einheitlichen Berechnungsgrundlagen nur geringe 

Handlungsspielräume ermöglichen: Individuelle und regionale Besonderheiten werden, 

das zeigen die Beispiele, vorrangig über die Verkehrswerte sowie im Fall von Mast-

standorten durch den jeweiligen Rohertrag abgebildet. Die restlichen Bestandteile der 

Entschädigungssummen sind durch gutachterliche Einschätzungen und gesetzliche  

Regelungen bereits weitgehend gesetzt.
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23TenneT ist ein führender europäischer Netzbetreiber. Wir setzen uns für eine sichere und zuverlässige 
Stromversorgung ein – 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Wir gestalten die Energiewende mit – für 
eine nachhaltige, zuverlässige und bezahlbare Energiezukunft. Als erster grenzüberschreitender Über-
tragungsnetzbetreiber planen, bauen und betreiben wir ein fast 25.000 Kilometer langes Hoch- und 
Höchstspannungsnetz in den Niederlanden und großen Teilen Deutschlands und ermöglichen mit un-
seren 17 Interkonnektoren zu Nachbarländern den europäischen Energiemarkt. Mit einem Umsatz von 
9,8 Milliarden Euro und einer Bilanzsumme von 41 Milliarden Euro sind wir einer der größten Investo-
ren in nationale und internationale Stromnetze, an Land und auf See. Jeden Tag geben unsere 7.400 
Mitarbeiter ihr Bestes und sorgen im Sinne unserer Werte Verantwortung, Mut und Vernetzung dafür, 
dass sich mehr als 43 Millionen Endverbraucher auf eine stabile Stromversorgung verlassen können. 
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